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Kurz vorab...





�
Diese Seiten...


... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.


Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.





Copyright


Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden








Aktualität


Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Juli 1999.





Kritik und Anregungen


Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:
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�



Rechtsanwalt Gerhard Kaßing


Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90


�
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Frist versäumt – alles zu spät? 





�
Speziell während der Urlaubszeit taucht jedes Jahr immer wieder das gleiche Problem auf: Sie kommen aus dem Urlaub zurück und öffnen den Briefkasten. Darin finden Sie eine Benachrichtigung darüber, daß der Postbote ein wichtiges Schriftstück auf dem Postamt niedergelegt hat. Sie holen das Schriftstück ab und stellen fest, daß es sich um einen Strafbefehl oder einen Bußgeldbescheid handelt. Die Entscheidung der Behörde oder des Gerichts wollen Sie eigentlich so nicht hinnehmen, allerdings ist die Frist für den Einspruch versäumt, da der Postbote das Schriftstück gleich zu Beginn des Urlaubs niedergelegt hat. 





In den meisten Fällen geben die so Überraschten einfach auf und zahlen. Das wäre jedoch nicht notwendig. Trotz versäumter Frist kann man Einwendungen gegen den Bescheid noch vorbringen, wenn man Wiedereinsetzung beantragt.
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Wann ist in Straf- und Bußgeldsachen eine Frist versäumt? 





�
In Frage stehen hier vor allem die Einspruchsfristen gegen Bußgeldbescheide und Strafbefehle. Die Ausführungen auf diesen Seiten gelten für Berufung und Revision gegen Urteile bzw. Fristen für Beschwerden nur eingeschränkt. Bei solchen Rechtsmitteln sollten Sie jedenfalls einen erfahrenen Anwalt zu rate ziehen. Das empfiehlt sich übrigens auch bei Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide und Strafbefehle. Im Falle der Wiedereinsetzung kann aber unter Umständen eigenes rasches Handeln veranlaßt sein, so daß Sie zunächst einmal ohne Anwalt tätig werden müssen. 





Grundsätzlich können Sie gegen einen Bußgeldbescheid oder einen Strafbefehl zwei Wochen lang Einspruch einlegen. 





Diese Frist beginnt in dem Moment zu laufen, in dem Ihnen der Bußgeldbescheid oder der Strafbefehl zugestellt wird. Das ist immer dann der Fall, wenn Ihnen der Postbote das Schriftstück in die Hand drückt. Die Zustellung ist aber auch dann schon erfolgt, wenn der Postbeamte Sie nicht antrifft, Ihnen eine Benachrichtigung in den Briefkasten wirft und das Schriftstück auf dem Postamt niederlegt. In diesem Falle beginnt die Frist ab dem Datum der Niederlegung zu laufen.


Die Frist läuft dann 14 Tage, wobei der Tag der Zustellung oder Niederlegung nicht mitgerechnet wird. Das klingt schwierig, ist aber einfach. Wenn Sie am Mittwoch einen Bußgeldbescheid bekommen, läuft die Frist zwei Wochen später Mittwochs ab. 


Nach allgemeinen Regeln laufen Fristen nicht an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ab. Dies kann auch in Strafsachen bedeutsam sein. Zwar wird einem kaum Sonn- oder Feiertags ein Bußgeldbescheid oder ein Strafbefehl zugestellt werden. Häufig ist es aber so, daß derartige Schriftstücke (ähnlich wie übrigens auch Steuerbescheide und Benachrichtigungen über nicht bestandene Prüfungen) ausgerechnet samstags im Briefkasten liegen (wie wenn einem die Behörden mit Fleiß das Wochenende vermiesen wollten!). In diesem Falle läuft die Frist nicht zwei Wochen darauf am Samstag ab, sondern erst am darauffolgenden Montag. Ist dieser ein Feiertag, läuft die Frist auf darauffolgenden ersten Werktag ab.


Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Tag Feiertag ist und welcher nicht, holen Sie sich lieber fachkundigen Rat bei einem Rechtsanwalt. Feiertage können regional unterschiedlich sein. In Bayern beispielsweise gilt der 6. Januar (Dreikönig) als Feiertag, in anderen Bundesländern nicht. Heiligabend und Sylvester sind keine Feiertage.


Um eine Frist einzuhalten, muß man den Einspruch gegen Bußgeldbescheid oder Strafbefehl so rechtzeitig abschicken, daß er am letzten Tag der Frist noch per Post bei Gericht eingeht. Oder man geht her und bringt den Einspruch am letzten Tag der Frist bei Gericht oder bei der Behörde vorbei oder wirft ihn in den Nachtbriefkasten. Ist das Schriftstück am letzten Tag der Frist bis 24 Uhr nicht bei der Behörde oder bei Gericht eingegangen, ist die Frist versäumt. 
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Unter welchen Voraussetzungen bekomme ich Wiedereinsetzung?





�
Wichtig ist vor allem, daß Sie die Frist unverschuldet versäumt haben. Selber schuld sind Sie an der Fristversäumnis, wenn Sie wußten, daß die Frist lief, Sie aber vergessen oder sonstwie verschlampt haben, rechtzeitig Einspruch einzulegen.





Ist Ihnen der Bescheid nicht richtig zugestellt worden oder ist Ihnen die Zustellung nicht mitgeteilt worden, dann trifft Sie natürlich kein Verschulden. Tatsächlich liegt in solchen Fällen gar kein Fall der Wiedereinsetzung vor, da bei einer fehlerhaften Zustellung die Frist gar nicht zu laufen beginnt und Sie deswegen die Frist auch gar nicht versäumt haben. Solche Fälle sind aber außerordentlich selten. Mir ist in meiner Praxis erst ein Fall vorgekommen, in dem ich glaubhaft machen konnte, daß die Zustellung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist (Postbote warf die Zustellbescheinigung in den Briefkasten. Die Briefkastenanlage war aber defekt, so daß die Bescheinigung vermutlich durch die aufgebogene Briefkastentür nach unten wieder herausfiel. Dort lagen jede Menge Werbeprospekte, die der Hausmeister am gleichen Tag weggeworfen hat. Vermutlich war auch die Zustellbescheinigung dabei). 





Häufiger ist der Fall, in dem der Bescheid zwar wirksam zugestellt wurde, Sie davon aber nichts wußten. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Sie sich gerade im Urlaub oder im Krankenhaus befinden. Das Gesetz verlangt von Ihnen im Normalfall nicht, daß Sie für solche Fälle immer Vorkehrungen treffen müssen, daß Sie vom Zugang eines solchen Schriftstücks auch rechtzeitig informiert werden. Sie brauchen also im Normalfall niemanden damit beauftragen, regelmäßig in Ihren Briefkasten zu schauen, wenn Sie gerade verreist sind. Etwas anderes gilt allerdings, wenn Sie aufgrund des vorausgegangenen Verfahrens mit Sicherheit erwarten konnten, daß in der nächsten Zeit "etwas kommt". Bei Bußgeldbescheiden oder Strafbefehlen ist dies in aller Regel aber nicht so. Wenn Sie zuvor schon Einwendungen vorgebracht haben, kann es ja immerhin sein, daß diese Einwendungen berücksichtigt werden und das Verfahren gegen Sie eingestellt wird. In diesem Fall ist es also nicht 100%ig sicher, daß ausgerechnet während Ihrer Abwesenheit der böse Brief hereinschneit. 





Müssen Sie aber damit rechnen, solche Post zu bekommen, sollten Sie auf jeden Fall jemandem Postvollmacht geben, damit er für Sie solche Einschreiben abholen und alles Notwendige veranlassen kann. Entsprechende Vollmachtsvormulare gibt es auf Ihrem Postamt. Der Bevollmächtigte muß dann auf einem weiteren Formular gesondert unterschreiben. Richten Sie sich auf einen zwei- bis dreimaligen Besuch beim Postamt ein. Die Sache ist sehr kompliziert gestaltet. Solche Dinge sollte man nicht auf den letzten Drücker erledigen. Der Bevollmächtigte sollte dann auch die schriftliche Vollmacht haben, entweder selbst Einspruch einzulegen oder einen Rechtsanwalt zu beauftragen.





Einfacher tun Sie sich natürlich, wenn Sie bereits vor Urlaubsantritt einen Anwalt beauftragt haben. Ist dies rechtzeitig geschehen, stellen die Gerichte an ihn zu mit der Folge, daß er die Frist für Sie wahren kann.








�






Was muß ich tun, um Wiedereinsetzung zu bekommen?





�
Wiedereinsetzung bekommt nur der, der sie beantragt. Den Antrag müssen Sie schriftlich binnen einer Woche "nach Wegfall des Hindernisses" bei der Stelle gestellt haben, von der der Bescheid oder der Strafbefehl gekommen ist (also bei der Verwaltungsbehörde oder beim Gericht). 





Das Hindernis gilt in dem Moment als weggefallen, in dem Sie sich darum kümmern können, was Ihnen denn da zugestellt wurde. Finden Sie also nach Rückkehr aus Ihrem Urlaub eine Zustellbescheinigung im Briefkasten vor, gehen Sie bitte auf der Stelle zum Postamt und holen das Schriftstück ab. Denn die Frist beginnt sofort nach dem Urlaub zu laufen und binnen einer Woche muß Ihr schriftlicher Antrag bei der Behörde oder bei Gericht eingegangen sein.


Kehren Sie an einem Mittwoch abend aus dem Urlaub zurück, können Sie am gleichen Abend den Briefkasten noch leeren und am Donnerstag in der Früh auf das Postamt gehen. Die Frist beginnt dann am Donnerstag in der Früh zu laufen. Kehren Sie an einem Samstag zurück, können Sie vor Montag natürlich nicht aufs Postamt gehen, so daß die Frist erst am Montag zu laufen anfängt. 





Es reicht im übrigen nicht, nur "Wiedereinsetzung" zu beantragen. Sie müssen zugleich die Handlung nachholen, deren Frist Sie versäumt haben. Das bedeutet, daß Sie Wiedereinsetzung beantragen und Einspruch gegen den Bußgeldbescheid oder Strafbefehl einlegen müssen. 





Ferner müssen Sie glaubhaft machen, daß Sie die Frist schuldlos versäumt haben. Das können Sie tun, indem Sie Ihrem Antrag einen Hotelbuchungsbeleg oder Flugkarten beifügen, aus denen sich ergibt, daß Sie im fraglichen Zeitpunkt nicht daheim waren. Verfügungen Sie über solche Unterlagen nicht, können Sie eine eidesstattliche Versicherung verfassen oder sich die entsprechenden Tatsachen durch Dritte eidesstattlich versichern lassen.  





Zusammen mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung sollten Sie auf jeden Fall Vollstreckungsaufschub beantragen. Denn der Bußgeldbescheid oder Strafbefehl ist ja rechtskräftig mit der Folge, daß die darin enthaltene Geldstrafe eigentlich schon vollstreckt werden könnte. Um das verhindern, ist ein Antrag auf Aufschiebung der Vollstreckung jedenfalls sinnvoll. 





Zum besseren Verständnis finden Sie nachfolgend ein





�



�
Muster für den Antrag auf Wiedereinsetzung�
�
�.





�
�
Muster für Eidesstattliche Versicherung





�
Die dazugehörige eidesstattliche Versicherung darf nicht von Ihnen selbst sondern muß von einer anderen Person ausgestellt sein (Fachleute lesen hierzu BVerfGE 41, 332). Sie müßte etwa so lauten:





�



�



































�
Nur der Vollständigkeit halber: Jede eidesstattliche Versicherung dient Beweiszwecken und muß deshalb wahr sein. Wer schummelt, riskiert eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe, § 156 StGB. Wer schummeln läßt, ist immerhin mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe dabei, § 160 StGB. In aller Regel steht dieses Risiko in keinem Verhältnis.   �






Was kann ich tun, wenn mein Wiedereinsetzungsantrag abgelehnt wurde? 








�
Gegen den ablehnenden Beschluß ist grundsätzlich die sofortige Beschwerde zulässig, die binnen einer Woche nach Zustellung des Beschlusses eingereicht werden muß. Ein solches Rechtsmittel wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn Sie sich dafür fachkundiger Hilfe bedienen. Denn Ihr Antrag auf Wiedereinsetzung wurde ja bereits einmal von einem Juristen geprüft und abgelehnt. Will man gegen diese Prüfung dann noch Gegenargumente finden, bedarf es nicht unerheblicher Sachkunde.
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Kann ich noch etwas tun, wenn mein Verteidiger es versäumt hat, Rechtsmittel einzulegen?





�
Im Gegensatz zu zivilrechtlichen Fristen ist im Bereich des Strafrechtes tatsächlich etwas möglich. Hat Ihr Verteidiger schuldhaft eine Frist versäumt (das kommt leider gelegentlich auch einmal vor), müssen Sie sich das nicht zurechnen lassen, sondern können Wiedereinsetzung beantragen mit der Begründung, bislang sei Ihr Verteidiger immer zuverlässig gewesen. Er hätte den Auftrag gehabt, Rechtsmittel einzulegen (im Zweifel haben Sie eine solche Vollmacht unterschrieben; lassen Sie sich diese aushändigen). Lassen Sie sich von Ihrem Verteidiger eine eidesstattliche Erklärung über sein Versäumnis ausstellen, die Sie dann zum Zwecke der Glaubhaftmachung mit Ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung vorlegen können.


�
�
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Weitere Rechtsinfos der Kanzlei Kaßing





...sind noch über die folgenden Themen erhältlich:





�
Familienrecht


Elterliche Sorge


Ehegattenunterhalt


Eheverträge


Düsseldorfer Tabelle mit Anmerkungen


Bayerische Leitlinien zum Unterhalt





Reiserecht


Ihr Recht auf der Reise - AbhilfeRücktritt, Minderung, Entschädigung etc.


Reiseversicherungen





Arbeitsrecht


Die Geheimsprache der Arbeitszeugnisse


Das Bewerbungsgespräch - Was Sie beachten müssen


Urlaub - Welche Ansprüche haben Sie?


Weihnachtsgeld - Wo es Probleme geben kann.


Kündigung - Wie verhalte ich mich





Verkehrsrecht


Wie funktioniert das Flensburger Punkte-Register?


Frist versäumt . alles zu spät? Wiedereinsetzung im Straf- und Bußgeldverfahren


Handy am Steuer - Welche Regeln gelten?


�



Jede Info-Schrift können Sie entweder unter der Adresse http://www.kanzlei-kassing,de/download.htm aus dem Internet herunterladen oder aber gegen Übersendung eines mit DM 4,00 frankierten DIN C4 Freiumschlags bei der Kanzlei Kaßing, Paul-Hösch-Str. 37, 81243  München kostenlos anfordern. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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Weihnachtsgeld�
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�© 1999 G. Kaßing. Die jeweils aktuelle Version dieses Infos steht Ihnen im Internet unter http://www.kanzlei-kassing.de zum download zur Verfügung.
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Antrag auf Wiedereinsetzung





 


An das


Amtsgericht München


Nymphenburger Str. 16





80097 München


�
Absender: Johann Mustermann


Langestr. 397





80999 München 





�
�



München, den 13.09.1999








 Az.: (Gerichts-Aktenzeichen auf dem Strafbefehl)





Gegen die Versäumung der Einspruchsfrist beantrage ich hiermit





Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 





Gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts München vom .... (Ausstellungsdatum) lege ich hiermit





Einspruch 





ein. Ich beantrage ferner, die Vollstreckung aus dem Strafbefehl vom .... (Ausstellungsdatum) aufzuschieben. 





 


Begründung 





Die für die Einlegung des Einspruchs einzuhaltende Frist habe ich ohne mein Verschulden versäumt. Ich hatte vom .... bis ..... (Datum) auf Gran Canaria meinen Jahresurlaub gebucht und war während dieser Zeit dort. Von dort bin ich erst am.... (Datum) zurückgekehrt, weshalb ich von der Zustellung erst an diesem Tag Kenntnis erhalten habe. Infolge des darauffolgenden Wochenendes konnte ich erst am Montag, den ..... (Datum) den Strafbefehl bei der Post abholen und deshalb erst heute Wiedereinsetzung beantragen. 





Zum Zwecke der Glaubhaftmachung füge ich eine eidesstattliche Versicherung meiner Freundin Else Musterfrau sowie die Hotelbuchung und die Flugkarte bei.





 





(Unterschrift)





 Eidesstattliche Versicherung





Ich, Else Musterfrau, geb. am ...., wohnhaft in ....., bin informiert über die Folgen einer falschen Versicherung an Eides Statt und über die Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung. Ich erklärte an Eides Statt das Folgende: 





Ich war mit Herrn Johann Mustermann von .... bis ..... auf Gran Canaria im Urlaub. Wir sind am .... aus dem Urlaub zurück nach München gekehrt. 





 München, den ...... (Unterschrift)
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